
STADT   BAD   TÖLZ

Amtliche Bekanntmachung

Vollzug der Baugesetze;

Aufstellung des Bebauungsplanes "Stefanie-von-Strechine-Straße";

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 Bau-

gesetzbuch (BauGB)

Der Stadtrat der Stadt Bad Tölz hat in seiner Sitzung am 25.11.2008 beschlossen, den Be-

bauungsplan

" Stefanie-von-Strechine-Straße "

aufzustellen. Der Geltungsbereich ergibt sich aus dem Lageplan vom 23.10.2008 und er-

streckt sich auf eine Teilfläche der Flurnummer 1343 an der Stefanie-von-Strechine-Straße. 

Mit der Planung ist das Stadtbauamt Bad Tölz beauftragt.

Bad Tölz, 26.11.2008

Fürstberger

Leiter Stadtbauamt


